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Aufgrund des Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg folgende 
 

Änderungssatzung 

 

§ 1 

Die Allgemeine Prüfungsordnung für Bachelor- und Masterstudiengänge der Fakultäten 
Geistes- und Kulturwissenschaften sowie Humanwissenschaften und für Modul-
prüfungen im Rahmen der Ersten Lehramtsprüfung an der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 30. September 2010 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/file-
admin/uni/amtliche_veroeffentlichungen/2010/2010-39.pdf), die zuletzt durch 
Änderungssatzung vom 10. März 2021 (Fundstelle: https://www.uni-bamberg.de/ 
fileadmin/www.abt-studium/amtliche-veroeffentlichungen/2021/2021-09.pdf) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

 

1. § 9 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„2Es wird von einem Arbeitsaufwand von ca. 900 Arbeitsstunden pro Semester 
ausgegangen.“ 

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4 und folgender Satz 3 wird eingefügt: 

„3Ein ECTS-Punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von ca. 30 Arbeitsstunden.“ 

c) Folgender Satz 5 wird angefügt: 

„5ECTS-Punkte im Sinne dieser Ordnung sind identisch mit Leistungspunkten 
(LP) gemäß LPO I.“ 

 

2. In § 24 Abs. 7 Satz 1 werden nach dem Wort „Wird“ die Wörter „im Rahmen des 
Bachelorstudiengangs oder des Masterstudiengangs Berufliche Bildung – Fachrichtung 
Sozialpädagogik/Vocational Education/Social Pedagogy and Social Services“ eingefügt. 

 

 

§ 2 

Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2021 in Kraft.  
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Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg vom 12. Mai 2021 sowie der Genehmigung gemäß Art. 13 Abs. 2 Satz 2 in 
Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 BayHSchG durch den Präsidenten der Otto-
Friedrich-Universität Bamberg vom 5. August 2021. 

 

Bamberg, 5. August 2021 

 

gez. 

 
Prof. Dr. Kai Fischbach 
Präsident 
 

 

Die Satzung wurde am 5. August 2021 in der Otto-Friedrich-Universität Bamberg 
niedergelegt; die Niederlegung wurde am gleichen Tag durch Anschlag in der 
Hochschule bekannt gemacht. Tag der Bekanntmachung ist daher der 5. August 2021. 
 


